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Az. 100-014-10/6 

 

 

 

Sitzung des Kreisausschusses am 03. April 2014 

 

 

Am Donnerstag, dem 03. April 2014, 15.00 Uhr, findet im Besprechungszimmer neben dem 

Sitzungssaal des Landratsamtes Regen die 27. Sitzung des Kreisausschusses statt. 

 

Es ist folgende Tagesordnung festgesetzt: 

 

 

Öffentlicher Teil: 

 

1. Entwicklung der Europaregion Donau-Moldau 

Sonderumlage 2014/2015 – Bericht von Geschäftsführer Kaspar Sammer 

 

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Regen für das Haushaltsjahr 2014 

einschließlich 

 

a) Personalwirtschaftlicher Stellenplan 

b) Investitionsplanung für die Kreisstraßen 

c) Beschlussfassung über die im Haushalt aufzunehmenden freiwilligen Leistungen 

(Vorberatung) 

 

3. Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2007 bis 2011 des Landkreises Regen; 

Teilbericht: Wirtschaftlicher Personaleinsatz 

 

4. Sportförderung im Landkreis Regen – Teilnahme an der Fußball-Mini-WM in Südtirol; 

Antrag des Kreissportbeauftragten auf finanzielle Unterstützung  

 

5. Antrag des Kreissportbeauftragten auf Änderung zum Sportlerehrenabend 

 

6. E-WALD GmbH – Jahresabschluss 2012; 

Feststellung und Entlastung 

 

 

 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 

 

 

Regen, 20.03.2014 

Landratsamt Regen 

 

gez. 

 

Adam 

Landrat 
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Az. 100-014-6/5 

 

 

 

 

Sitzung des Kreistages am 08. April 2014 

 

 

Am Dienstag, dem 08. April 2014, findet um 15.00 Uhr im großen Sitzungssaal des 

Landratsamtes Regen, Poschetsrieder Str. 16, die 24. Sitzung des Kreistages statt. 

 

Die Sitzung ist öffentlich. 

 

 

Es ist folgende Tagesordnung festgesetzt: 

 

 

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Regen für das Haushaltsjahr 

2014 

einschließlich 

a) Personalwirtschaftlicher Stellenplan 

b) Investitionsplanung für die Kreisstraßen 

c) Beschlussfassung über die im Haushalt aufzunehmenden freiwilligen Leistungen 

        

2. E-WALD GmbH; 

Genehmigung der Erhöhung des Stammkapitals und der Zulassung weiterer 

Gesellschafter 

 

3. Änderung der Gesellschaftssatzung der Telecenter Regen GmbH 

 

4. Verabschiedung der ausscheidenden Kreisrätinnen und Kreisräte 

 

 

 

Regen, 27.03.2014 

Landratsamt Regen 

 

 

gez. 

 

A d a m 

Landrat 
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LANDRATSAMT REGEN 

Veterinäramt/Verbraucherschutz 

Az. 5651-03-Va-A14 

 

 

Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG) und der Bienenseuchen-Verordnung; 

Anordnung der Behandlung von Bienenbeständen gegen die Varroatose 

 

 

 

Das Landratsamt Regen erlässt folgende 

 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Alle Besitzer von Bienenvölkern im Landkreis Regen werden hiermit verpflichtet, ihre 

Bienenvölker nach Trachtende, jedoch bis spätestens 31.12.2014, gegen die Varroatose 

zu behandeln. 

 

1.1. Für die Behandlung können alle dafür zugelassenen Arzneimittel verwendet werden. 

 

1.2. Bei der Anwendung der Mittel haben sich die Bienenhalter strikt an die Anweisungen 

der Hersteller zu halten. 

 

2. Für wissenschaftliche Versuche zur Resistenzzucht können auf schriftlichen Antrag beim 

Landratsamt Regen, Veterinäramt/Verbraucherschutz, Ausnahmen von der Behandlungs-

pflicht zugelassen werden. 

 

3. Der sofortige Vollzug in Nr. 1. dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

 

4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des 

Landkreises Regen als öffentlich bekanntgegeben. 

 

 

Regen, den 27.03.2014 

Landratsamt Regen 

 

gez. 

 

Dr. Wechsler 

Veterinärdirektor 

 

 

Hinweis: 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer 

Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung 

und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Regen, Veterinäramt/Verbraucherschutz, Bergstr. 10, 

Zi.-Nr. 012, 94209 Regen, aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
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33-171-01 
 

Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.d.F. der Bek. vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943); 
 

Antrag gem. § 16 bzw. § 8a BImSchG auf Änderungsgenehmigung der bestehenden Anlage 

zur elektrolytischen und chemischen Behandlung von Metalloberflächen und der 

Leiterplattenfertigung mit einem Wirkbad-Volumen von mind. 30 m3 durch die Firma 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Werk Teisnach, Kaikenrieder Str. 27, auf dem 

Betriebsgrundstück Fl.Nr. 487 der Gemarkung Teisnach 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

 

Die Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG betreibt in Teisnach eine Anlage zur elektrolyti-

schen und chemischen Behandlung von Metalloberflächen und der Leiterplattenfertigung mit 

einem Wirkbad-Volumen von mind. 30 m3. Dabei handelt es sich gem. § 3 der 4. BImSchV um 

eine Anlage nach Art.10 der RL 2010/75/EU (IE-Richtlinie) i.V.m. Nr. 3.10.1, Spalte d) des An-

hang 1 zur 4. BImSchV, Kennzeichnung Buchstabe E. 

 

Mit Antrag gem. § 16 und § 8a BImSchG (Zulassung vorzeitigen Beginns) vom 19.12.2013, zu-

letzt ergänzt am 31.03.2014, hat die Fa. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Werk Teisnach, 

Kaikenrieder Str. 27, 94244 Teisnach, die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der be-

stehenden Anlage zur elektrolytischen und chemischen Behandlung von Metalloberflächen und 

der Leiterplattenfertigung mit einem Wirkbad-Volumen von mind. 30 m3 auf dem Betriebsgrund-

stück Fl.Nr. 487 der Gemarkung Teisnach, beantragt: 

 

Anlage zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder 

mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder 

chemisches Verfahren gem. Nr. 3.10.1 des Anhang 1 zur 4. BImSchV. 

 

Die Anlage soll im Jahr 2015 in Betrieb genommen werden. 

 

Der Antrag ist nach § 16 bzw. 8a BImSchG i.V.m. § 1 der 4. BImSchV (Verordnung über geneh-

migungsbedürftige Anlagen i.d.F. vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 973)) und der o.g. Nummer des 

Anhangs zur 4. BImSchV im förmlichen Verfahren nach § 10 BImSchG zu genehmigen. 

 

Für das geplante Vorhaben ist nach Nr. 3.9.1 der Anlage 1 (Liste der UPV-pflichtigen Vorhaben) 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 

2749), eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles als unselbständiger Teil des Genehmigungs-

verfahrens durchzuführen (§ 3c Satz 1 UVPG). Dazu werden die Stellungnahmen der beteiligten 

Fachstellen herangezogen. 

 

Genehmigungsbehörde für das immissionsschutzrechtliche Verfahren ist das Landratsamt Regen -

-Umweltamt- , Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen. 

 

Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG i.V.m. § 8 Abs. 1 der 9. 

BImSchV (Verordnung über das Genehmigungsverfahren) i.d.F. vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 

973) öffentlich bekannt gemacht. 
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Der Antrag und die Unterlagen der Antragstellerin für das Vorhaben liegen in der Zeit 

 

von Montag, 07.04.2014  bis Dienstag, 06.05.2014  
 

 beim Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer 221 
 

 beim Markt Teisnach, Prälat-Mayer-Platz 5, 94244 Teisnach, Zimmer 7 

 

während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 

 

 

Etwaige Einwendungen gegen das beabsichtigte Vorhaben können 

 

von Montag, 07.04.2014 bis Dienstag, 20.05.2014 

 

schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen 

oder beim Markt Teisnach, Prälat-Mayer-Platz 5, 94244 Teisnach, erhoben werden. Mit Ablauf 

der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-

rechtlichen Titeln beruhen. 

 

Die Einwendungen sind der Antragstellerin und den betroffenen Behörden bekannt zu geben. Auf 

Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift vor Bekanntgabe seiner Einwen-

dungen unkenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-

gungsverfahrens nicht erforderlich sind (§ 12 Abs. 2 der 9. BImSchV). 

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde unter Berücksichtigung 

von § 14 der 9. BImSchV, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird (§ 10 Abs. 6 BImSchG, § 

12 Abs. 1 Satz 2 der 9. BImSchV). Die Betroffenen werden vom Wegfall oder Verlegung des 

Erörterungstermins unterrichtet. 

 

Sollte die Ausübung pflichtgemäßen Ermessens durch die Genehmigungsbehörde ergeben, dass es 

geboten ist, die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin 

und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, zu erörtern, wird vorläufig ein 

 

Erörterungstermin für Donnerstag, 05.06.2014, um 14.00 Uhr 

 

im Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Sitzungssaal, bestimmt. 

 

Diejenigen Personen, die Einwendungen erhoben haben, können vom Erörterungstermin durch 

öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben 

der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden können. 

 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekannt-

machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen 

sind. 

 

 

Regen, 01.04.2014 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

 

K r a u s  

Oberregierungsrat 
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Aufgebot von Sparkassenbüchern 

 

 

Das/die Sparkassenbuch/Sparkassenbücher der Sparkasse Regen-Viechtach ist/sind in Verlust 

geraten. Es/sie wird/werden hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 

aufgefordert, unter Vorlage des Sparkassenbuches binnen 3 Monaten (vom Tag der Veröffent-

lichung an gerechnet) seine Rechte anzumelden; andernfalls wird/werden das/die 

Sparkassenbuch/Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 

 

 

 

Sparkassenbuch-Nr.: 

 

Mitteilungsdatum: gez.: 

3116019153 14.03.2014 Pöhn, Hentschel 

 

 

 

Sparkasse Regen-Viechtach 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern  

 

 

 

Folgende (s) aufgebotene Sparkassenbuch/Sparkassenbücher der Sparkasse Regen-Viechtach 

wird/werden hiermit für kraftlos erklärt. 

 

 

Sparkassenbuch-

Nr.: 

Tag der Veröffent-

lichung: 

Mitteilungsdatum: gez.: 

3116139159 13.12.2013 14.03.2014 Pöhn, Hentschel 

 

 

 

 

 

Sparkasse Regen-Viechtach 

 


